
Kompaktwissen Bodensee

Schallzeichen

Grundbegriffe

Maschinenfahrzeuge

Anlagen

kurzer Ton, Dauer ca. 1 Sekunde

Quelle: Verordnung des Ministeriums für Umwelt und Verkehr zur Einführung der Bodensee−Schifffahrts−Ordnung (EinfVO−BSO) Vom 10. Dezember 2001

Zusammenstellung: http://sail.ytternhagen.de  − keine Gewährleistung auf Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität

http://sail.ytternhagen.de 

langer Ton, Dauer ca. 4 Sekunden

Pause zwischen aufeinanderfolgenden Tönen  ca. 1 Sekunde 

Ich richte meinen Kurs nach Steuerbord. Ich richte meinen Kurs nach Backbord. Die 
Vorbei−fahrt soll Steuerbord an Steuerbord 

Meine Maschine geht rückwärts. Ich bin manövrierunfähig.

−»Achtung« oder Ich halte meinen Kurs bei. 
−Hafenausfahrtsignal 
−Nebelsignal der Fahrzeuge, ausgenommen der Vorrangfahrzeuge 
−Brückendurchfahrtssignal

Das Schallzeichen »Achtung« müssen erforderlichenfalls auch Segelfahrzeuge geben.

Nebelsignal der Vorrangfahrzeuge

Hafeneinfahrtsignal der Vorrangfahrzeuge, Schleppverbände und Fahrzeuge in Not

Notsignal der Fahrzeuge (Folge langer Töne)

Nebelsignal der Häfen, Landestellen x 3/min

oder anhaltendes 
Läuten mit einer 
Glocke


